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Erklärung zur Rückgabe von Anteilen an Immobilienvermögen
Mir/Uns ist bewusst, dass aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen des § 346 Abs. 1 KAGB die Rückgabe von Anteilen an Offenen Immobilienfonds, die bis zum 21. Juli 2013 erwor-
ben wurden, nur bis zu einer Höhe von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr möglich ist. Soweit die Rückgabe den Gegenwert von 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr übersteigt, oder die 
Verbuchung der Anteile nach dem 21. Juli 2013 erfolgte, ist gem. § 255 Abs. 4 KAGB eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung mit einer Vorlauffrist von 12 Monaten abzugeben. 
Depotüberträge oder sonstige Verfügungen sind nach Abgabe einer unwiderruflichen Rückgabeerklärung nicht mehr möglich. Zudem ist eine Rückgabe von Anteilen, die nach dem 
1. Januar 2013 erworben wurden, gem. §255 Abs. 3 KAGB erst nach einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten möglich. 
Mit diesem Auftrag gebe ich/geben wir gemäß dem ersten Absatz im laufenden Kalenderhalbjahr Anteile an dem oben genannten Sondervermögen zurück, deren Wert insgesamt 
30.000 Euro nicht übersteigt. Diese Erklärung beinhaltet auch die bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrten Anteile an dem oben genannten Immobiliensonder-
vermögen einschließlich aller Auszahlpläne. Ich/Wir bestätige/n, dass der Wert der zurückgegebenen Investmentanteile während der gesamten Laufzeit des Auszahlplans 30.000 Euro 
im jeweiligen Kalenderhalbjahr nicht übersteigt. Mir/Uns ist bewusst, dass ich/wir verpflichtet bin/sind. Die Einhaltung vor jeder weiteren Auftragserteilung zu prüfen und Verände-
rungen der FIL Fondsbank GmbH unverzüglich mitzuteilen.

Die Vereinbarung eines Auszahlplans ist nur für Anteile, die bis zum 21. Juli 2013 erworben wurden, möglich. Nach Verkauf dieser Anteile des Immobiliensonderver-
mögens wird der Auszahlplan gelöscht.

 Offener Immobilienfonds – Auszahlplan

1  Auszahlpläne sind ab 50 EUR monatlich und 150 EUR vierteljährlich zum 10. oder 20. eines Monats möglich. Der Wert des Ausgangsfonds muss mindestens 5.000 EUR betragen.

Hinweis: Sollte die Angabe zum Beginn und/oder Turnus des Auszahlplans fehlen, wird der Auftrag ab dem nächsten 10. und jeweils monatlich ausgeführt.  
Bitte denken Sie daran den Auftrag rechtzeitig einzureichen. Liegt dieser der FFB nicht mindestens 3 Bankarbeitstage vor dem gewünschten Termin vor, beginnt die 
Ausführung ggf. erst im Folgemonat.

Bitte legen Sie für mein/unser Depot folgende Auszahlpläne (Verkäufe) an und überweisen Sie die Beträge auf unten genannte Bankverbindung bzw. nehmen Sie die 
 Änderung wie unten angegeben vor. 

PLZ Ort

Telefonnummer für Rückfragen

Depotinhaber

Straße, Hausnummer

FIL Fondsbank GmbH

Postfach 11 06 63

60041 Frankfurt am Main

E-Mail Auftrag@ffb.de 
Telefax (0 69) 770 60-555    (  Auftragskopie) 

(Bitte unbedingt eintragen)

FFB Depotnummer

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

1. Auszahlplan  Einrichten      Ändern      Beenden
WKN oder ISIN Fondsname Betrag in EUR 1

Beginn (Monat/Jahr)     10.    20.          Turnus    monatlich    vierteljährlich         Letzte Ausführung  

Bemerkungen

2. Auszahlplan  Einrichten      Ändern      Beenden
WKN oder ISIN Fondsname Betrag in EUR 1

Beginn (Monat/Jahr)     10.    20.          Turnus    monatlich    vierteljährlich         Letzte Ausführung  

Bemerkungen

Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die Sonderbedingungen für offene Immobilienfonds.

Ort, Datum Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter Unterschrift Depotinhaber 2 / Verfügungsberechtigter

Ich beauftrage/Wir beauftragen den Verkaufserlös aus o. g. Verkaufsorder an nachfolgende Bankverbindung zu überweisen.  
Es gilt das externe Referenzkonto beim FFB Fondsdepot bzw. wenn nicht anders angegeben, das interne FFB Abwicklungskonto beim FFB FondsdepotPlus.

 Referenzkonto  FFB Abwicklungskonto (nur bei FFB FondsdepotPlus möglich)

Bankverbindung

Individuelle Vorab-Kosteninformation
Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Transaktionen in Investmentfonds erst nach Kenntnisnahme der Vorab-Kosteninformation erfolgen können. Gleichzeitig nehme ich/nehmen wir zur 
Kenntnis, dass mir/uns diese Informationen rechtzeitig vor Auftragsausführung von der FFB online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internet-
anwendung zur Verfügung gestellt werden. 

Zusätzlich kann ich/können wir jederzeit unter www.ffb.de/kosteninfo für eine Transaktion unter Angabe des Betrags, des gewünschten Fonds und meiner/unserer Depotlösung die zu diesem 
Zeitpunkt gültigen individuellen Kosten berechnen lassen bzw. die sogenannte Vorab-Kosteninformation erstellen. 

Wichtig: Ohne Ihre Unterschrift können wir Ihren Auftrag nicht für Sie ausführen! Bei Löschung eines Gemeinschaftsdepots/eines Minderjährigendepots 
sind die Unterschriften aller Depotinhaber/Gesetzlicher Vertreter erforderlich.
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